
N i e d e r s c h r i f t  
der 21. Sitzung des Kreistages am Donnerstag, 19. Juli 2018, 16.00 Uhr, in der Mensa der Neu-

markter Gymnasien, Dr.-Grundler-Straße 9, 92318 Neumarkt i.d.OPf. 
________________________________________________________________________________ 

Anwesende: 

1. Vorsitzender: 

Landrat Gailler Willibald  

 

2. die Stellvertreter des Landrats 

 Himmler Helmut 

Rackl Heidi 

3. Entschuldigt fehlen die Stellvertreter des Landrats 

 Bauer Josef 

4. die Kreisräte:  

 Bayerl Rudolf 

Belzl Guido 

Betz Peter 

Binder Gerhard 

Braun Peter 

Delacroix Gerlinde 

Deß Albert, MdEP 

Dorner Ruth 

Düring Franz 

Dürr Alois 

Ehemann Erwin  

Ernst Ferdinand  

Feihl Richard 

Forster Michael 

Gerngroß Hans  

Graf Bernhard 

Großhauser Stefan 

Hollweck Siglinde  

Dr. Hundsdorfer Martin 

Jawurek Helmut 

Jung Erwin 

Karl Alois, MdB 

 

Klein Stilla 

Köstler Josef 

Kratzer Horst 

Kraus Bernhard 

Lahner Helmut 

Lippmann Dirk 

Mayer Josef 

Meier Eduard 

Meyer Michael 

Müller Günter 

Neufert Christel 

Penkala Matthias 

Reischl Markus  

Scherer Alois 

Dr. Schlusche Roland 

Schmid Martin 

Stagat Günther 

Stehrenberg Johanna  

Steinbauer-Erler Sigrid  

Thumann Thomas  

Weidinger Regina 

Werner Ilse  

Wild Wolfgang 

 

5. entschuldigt fehlen die Kreisräte: 

Dr. Bärtl Wolfgang 

Braun Carolin 

Deß Maria 

Eisenreich Ludwig  

Füracker Albert, MdL 

Hierl Susanne 

 

 

Hoerkens Helga 

Kellermeier Josef  

Löhner Albert 

Schick Roswitha 

Späth Erna 

Wolf Adolf 

6. die Juristin: 

Dr. Bartsch Gero 

Dr. Robl Marion 
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7. die Kreisbediensteten: 

Bauer Dagmar 

Gottschalk Michael 

Hollweck Richard  

Ried Hans 

Schreiner Jürgen 

 

8. Vertreter der Presse 

9. Schriftführerin: 

Stark Rosa 

 

T a g e s o r d n u n g  

A) Öffentlicher Teil 

1. Anerkennung der Niederschrift der 20. Sitzung 

2. Jahresrechnung 2016 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses  

b) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses gem. Art. 88 LKrO 

c) Beschlussfassung über die Entlastung des Jahresabschlusses 2016 

3. Lazarettstiftung Berching;  

a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses gem. Art. 88 LKrO für  das 

 Jahr 2016  

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Jahresabschlusses 2016 

4. Vorlage des Beteiligungsberichts 2017 

5. Beschlussfassung über den Antrag der SPD Kreistagsfraktion auf die Erstellung eines Senio-

renpolitischen Gesamtkonzepts 

6. Beschlussfassung über die Neufassung des Gesellschaftsvertrags der Regina GmbH 

7. Jugendhilfeausschuss;  

Beschlussfassung über die Bestellung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 

A) Öffentlicher Teil 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet um 16.00 Uhr die Sitzung, stellt die Ord-

nungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest. Einwendungen ge-

gen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 

1. Anerkennung der Niederschrift der 20. Sitzung 
___________________________________________________________________________ 

Gegen die o. a. Sitzungen werden keine Einwendungen erhoben. Sie sind damit genehmigt. 

(45:0) 
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2. Jahresrechnung 2016 

a) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses  

b) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses gem. Art. 88 LKrO 

c) Beschlussfassung über die Entlastung des Jahresabschlusses 2016 
___________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende bittet den Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Bern-

hard Kraus, um Berichterstattung.  

Kreisrätin Stehrenberg kommt um 16.04 Uhr zur Sitzung. 

Kreisrat Schmidt kommt um 16.08 Uhr zur Sitzung. 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Kraus, begrüßt die Anwesenden, 

verweist auf die Tischvorlage und gibt folgenden Bericht zur Anlage 1, die dieser Nieder-

schrift beigefügt ist, bekannt: 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Bericht über die örtliche Prüfung der 

Jahresrechnung 2016 des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 

 

Zu Beginn meines Berichtes möchte ich im Namen der Mitglieder des Rechnungsprüfungs-

ausschusses 

- Betz Peter,  

- Braun Peter,  

- Ernst Ferdinand,  

- Kraus Bernhard (Vorsitzender),  

- Mayer Josef,  

- Penkala Matthias,  

- Reischl Markus 

einen Dank an Herrn Richard Hollweck aussprechen, für eine sehr konstruktive, vertrauens-

volle und umsichtige Zusammenarbeit.  

 

Da wir im vergangenen Jahr die zwei Jahrgänge 2014 und 2015 prüften und dem Kreistag zur 

Feststellung und Entlastung vorlegen konnten, sind wir aktuell und auch künftig wieder in der 

Lage, jeden Rechnungsjahrgang sehr zeitnah zu prüfen und dem Kreistag vorzutragen. 

 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses konnten bei der Prüfung des Haushaltsjahr 2016 in 

fünf gemeinsamen Sitzungen alle beabsichtigten Prüfungsaspekte im gewünschten Umfang 

herausarbeiten, die Ergebnisse bewerten und abschließend auch zu einer (beinahe immer ein-

stimmigen) Empfehlung für den Kreistag gelangen. 

Die Sitzungen fanden an folgenden Tagen statt: 

 

- 31.01.2017 

- 28.03.2017 

- 03.07.2017 

- 19.09.2017  

- 23.11.2017 

 

Bei unserer örtlichen Rechnungsprüfung praktizieren wir mittlerweile folgende Vorgehens-

weise: 
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=> Im 1. Teil erfolgt die Würdigung des Rechnungsergebnisses zum jeweils  

geprüften Haushaltsjahr, d.h. aktuell Haushaltsjahr 2016. 

=> Im 2. Teil wird die Prüfung ausgewählter Schwerpunkt-Themen vorgestellt und im Er-

gebnis bewertet. 

 

1. Ausgewählte Aspekte zum Rechnungsergebnis 2016 

 

Nachdem Sie den Prüfbericht  zum Haushaltsjahr 2016 als Tischvorlage zur heutigen Sitzung 

erhalten und vorliegen haben, möchte ich bei meinem Vortrag wieder nur auf einzelne Aspek-

te eingehen bzw. hinweisen: 

 

=> Folgende Kassenprüfungen wurden durchgeführt und blieben ohne Beanstandung:  

- Unvermutete Kassenprüfung  bei der Kreiskasse; 

- Je eine Bestandsaufnahme bei der Kasse des Hallenbades Neumarkt, des  

- Hallenbades Parsberg, der Deponie Blomenhof, der Deponie Pollanten und beim  

 Kassenautomat der Kreiskasse; 

- Prüfung der Bewirtschaftungskosten Hochhaus Mühlstraße;  

 

=> Folgende sonstige Prüfungen  ergaben keinen Anlass zur Beanstandung: 

- Prüfung des Verwendungsnachweises der VHS 

- Überprüfung der nicht benötigten Eintrittskarten der Hallenbäder auf Vollständigkeit 

 und Vernichtung derselben; 

- Laufende Prüfung der Abrechnungen mit der Staatsoberkasse; 

 

=> Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Finanzplan wurden entsprechend der einschlägigen 

gesetzlichen Vorschriften erstellt und erlassen; 

 

=> Der Hebesatz der Kreisumlage 2016 betrug wie im Vorjahr 39,5 %. Damit erhob der 

Landkreis wie bereits im Vorjahr die niedrigste Kreisumlage in Bayern. 

Durch die niedrige Kreisumlage werden die Gemeinden wirkungsvoll entlastet. Vor allem 

der sehr niedrige Schuldenstand – die fünftniedrigste Verschuldung aller bayerischer 

Landkreise - wirkt sich hier positiv aus. Schon im Jahr 2015 bewirkte die durchschnittli-

che Schulden-Differenz zu den anderen Oberpfalz-Landkreisen eine um 1,5 Prozentpunk-

te niedrigere Kreisumlage. Im Jahr 2016 sanken die Schulden um weitere 

653.580,70 Euro. 

 

=> Der Bezirk Oberpfalz belastete seine Umlagezahler mit 18,5 %. Nur im Bezirk Oberfran-

ken (17,5%) und in Unterfranken (18%) war die Umlage noch niedriger. (höchster Umla-

gesatz: Bezirk Mittelfranken und Schwaben mit jeweils 22,9 %, bei einem bayerischen 

Durchschnitt von 20,28%) 

 

Bei einer seit 2012 gleichbleibenden Kreisumlage von 39,5% stieg die um die Bezirksum-

lage bereinigte Kreisumlage seither von 19.752.492,21 Euro, um  31%, auf 

25.916.164,26 Euro anno 2016.  

 

=> Der Haushaltsplan 2016 umfasst ein Volumen von über 133 Mio. Euro (+9,63%). 

 

  Im Verwaltungshaushalt mit  109.300.000,00 € 

  Im Vermögenshaushalt mit  23.817.000,00 € 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Die Gesamteinnahmen/-ausgaben betrugen  133.117.000,00 € 
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=> Im Rechnungsergebnis 2016 schloss der Gesamthaushalt mit 138.945.623,58 €, konkret 

der Verwaltungshaushalt mit 113.284.207,50 € (3,6%) und der Vermögenshaushalt mit 

25.661.416,28 € (7,7 %) 

 

=> Der Haushaltsplan (Verwaltungshaushalt) wies gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis um 

3,98 Mio. € niedrige Ansätze auf. Die Änderung der Haushaltsansätze gegenüber dem 

Haushaltsplan ist durch die Deckungsvermerke bedingt.   

Aufgrund einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung konnte eine Zuführung 

i. H. v. 14.173.636,62 € erwirtschaftet werden, eine um 3,175 Mio. € höhere Zuführung 

als im Vorjahr. 

 

=> Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2016 wurden mit Beschluss des Kreistages 

vom 15.02.2017 genehmigt. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben sollten im Jahr 

genehmigt werden, in dem sie entstehen, wenn möglich, vor Leistung der Ausgaben. 

 

=> Der kassenmäßige Abschluss als Bestandteil der Jahresrechnung weist zum 31.12.2016 

einen buchmäßigen Kassenbestand i.H.v. 12.829.902,48 € aus. Das Zeitbuch 2016 weist 

folgendes Ergebnis auf: 

 

Einnahmen: 151.590.949,54 € 

Ausgaben: 138.761.047,06 € 

Gesamt: 12.829.902,48 € 

 

Das Ergebnis des Zeitbuches stimmt mit dem kassenmäßigen Abschluss überein. 

 

=> Der Landkreis Neumarkt weist mit 1.586.170,81 € die fünftniedrigste Verschuldung aller 

bayerischen Landkreise auf. Der Schuldendienst von 653.580,70 € Tilgung und 

25.535,46 € Zinsen entspricht in der Summe 0,6 % der Netto-Einnahmen des Verwal-

tungshaushaltes. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. (ohne 

Kliniken) ist weiter gesunken und beträgt: 

 

2011 => 36,11 € 

2012 => 33,10 € 

2013 => 27,75 € 

2014 => 22,52 € 

2015 => 17,30 € 

2016 => 12,09 € 

 

(beachte: Nicht enthalten sind die Bürgschaften für die Lazarettstiftung Berching und das 

Biomasseheizwerk Parsberg. Diese gelten als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gem. 

Art. 66 LKrO.) 

 

=> Die allgemeine Rücklage ist mit 32,36 Mio. € angegeben und damit 4.779.343,55 € höher 

als im Vorjahr. 

 

2. Ausgewählte Prüfungsschwerpunkte zum Haushaltsjahr 2016 

 

Als Schwerpunkt-Themen aus dem zu prüfenden Haushaltsjahr 2016 hatten wir folgende Ein-

zelaspekte ausgewählt: 
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2.1. Die Entwicklung der finanziellen Belastung des Landkreises Neumarkt während der 

Jahre 2014 bis 2016 durch die Flüchtlingsbewegungen (Migration) 

 

2.2. Prüfung bzw. Vergleich der geplanten sowie der tatsächlichen Kosten für die  

Sanierung der Klinik-Apotheke 

 

2.3. Rechtfertigung der Zuwendungen an die Schule der Dorf- und Landesentwicklung in 

Plankstetten 

 

2.4. Erfüllung der Verpflichtung zur Abführung von Einkünften aus Nebentätigkeiten 

 

2.1. Die Entwicklung der finanziellen Belastung des Landkreises Neumarkt  

während der Jahre 2014 bis 2016 durch die Flüchtlingsbewegungen  

 

Nachdem die Leistungen für Flüchtlinge, die bei uns im Landkreis Neumarkt zu versorgen 

waren bzw. sind, zum größten Teil in der Abteilung Sozialwesen kostenwirksam werden, ist 

es sinnvoll, sich zunächst einen kurzen Überblick über die Sachgebiete der Abteilung Sozial-

wesen zu verschaffen. 

 

Im Sachgebiet 31- Sozialamt, Betreuungsstelle  (Frau Herrmann) - lassen sich die Aufga-

ben in folgender Weise kurz darstellen: 

SGB II (Jobcenter) – Es wurden  2015 Unterkunftskosten in Höhe von 4.198.136 € für 1161 

Bedarfsgemeinschaften bezahlt, inkl. Bildungs- und Teilhabeleistungen. 

537 anerkannte Flüchtlinge sind derzeit (30-03-2017) beim Jobcenter gelistet. 

Hierfür sind angemessene Unterkunftskosten zu berücksichtigen. Die Wohngeldgrenzen wur-

den 2016 spürbar angehoben, aber durch die Erstellung eines schlüssigen Konzeptes, welches 

durch die Sozialgerichte anerkannt ist, konnte die Kosten-Steigerung etwas gemildert werden.  

SGB XII, 3. Kapitel – Hilfe zum Lebensunterhalt, (Kostenträger ist zu 100% der Landkreis) 

Diese Unterstützung erhalten zeitlich befristete erwerbsgeminderte Personen, die aus der Zu-

ständigkeit des Jobcenters fallen, weil sie dem Arbeits- bzw. Erwerbsleben nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Der Rententräger stellt die dauerhafte oder zeitlich befristete Erwerbsunfä-

higkeit fest. Die vorgelegten Zahlen lassen erkennen, dass die Fallzahlen beinahe stetig zu-

nehmen.  

Die jeweiligen Leistungen werden bis auf weiteres gewährt. 

SGB XII, 4. Kapitel – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

„Jüngere Erwerbsgeminderte“ sind Personen unter 65 Jahre oder Behinderte oder psychisch 

Kranke. „Im Alter“ bezeichnet man Personen über 65 Jahre.  

Alle sind dauerhaft voll erwerbsgemindert. 

Anno 2013 wurden vom Bund 75% der Kosten erstattet, seit 2014 übernimmt der Bund 100% 

der Kosten. 

Die jeweilige Entscheidung über die Erwerbsunfähigkeit erfolgt durch die Sachverständigen 

der Rententräger. 

Die Möglichkeit, sogenannte „Jüngere Erwerbsgeminderte“ wieder in Arbeit und Erwerb zu 

bringen, steht in der Zuständigkeit des Jobcenters. 

Die Höhe der Leistung errechnet sich insbesondere nach folgenden Kriterien: 

- Der Regelsatz von 404 € richtet sich nach dem Alter und dem Familienstand. Davon 

sind die Ausgaben für z.B. Essen, Trinken, Haushalt, Strom, Kleidung, Zuzahlungen für 

Medikamente, Rückstellungen für Haushaltsgeräte, Hygieneartikel, Friseur, Zeitungen, 

usw. zu bestreiten.  
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- Begründeter Mehrbedarf (schwerbehindert mit Merkzeichen G = Gehbehinderung, 

verzehrende Krankheit wie z.B. Krebs, usw.), 

- Die Unterkunftskosten (angemessene Kosten für die Unterkunft, gemäß Richtwert-

Tabelle, orientieren sich nach 2 Kategorien: => Standort Stadt Neumarkt oder Landkreis 

Neumarkt, => Anzahl der Personen, (1 Person 50 qm, 2 Personen 65 qm)  

- Ggfs. zu berücksichtigen: Krankenkassenbeitrag, sofern die betroffene Person nicht 

über Rente versichert ist. 

Diese vier Komponenten ergeben in der Summe einen Betrag, der um das Einkommen (z.B. 

die Rente) reduziert wird. Die daraus resultierende Differenz wird als Sozialhilfe ausbezahlt. 

Die Leistungen werden für 12 Monate gewährt, anschließend ist ein Folgeantrag erforderlich. 

SGB XII, 5. Kapitel – Hilfe zur Gesundheit 

Für Personen die nicht krankenversichert sind bzw. nicht versichert werden können, (wie etwa 

ankommende Aussiedler) muss der Landkreis nur die ambulanten Kosten tragen, wohingegen 

die Kosten für einen stationären Aufenthalt vom Bezirk erstattet werden.  

SGB XII, 7. Kapitel – Hilfe zur Pflege 

Die Pflege zu Hause hat grundsätzlich Vorrang vor der stationären Pflege (ambulant vor stati-

onär). Es besteht kein Zwang, in ein Pflegeheim zu gehen, aber auch die Pflege zu Hause kann 

sehr teuer werden. Bei der Heimunterbringung ist die Unterhaltspflicht für die jeweiligen El-

tern bzw. Kindern zu prüfen!  

Hierbei sind Freibeträge zu berücksichtigen: 

- 1800 € bei ledigen Personen 

- + 75% zusätzlich für Ehepartner 

- + Freibeträge für Kinder (nach Düsseldorfer Tabelle) 

- ggfs. Kreditverpflichtungen für den Hausbau/-Kauf 

Demnach kommt es nicht oft vor, dass Kinder zu Unterhaltszahlungen herangezogen werden, 

da einerseits zum Beispiel eine vierköpfige Familie einen Freibetrag von ca. 4000 € monatlich 

beanspruchen kann und andererseits besser verdienende Familien sehr selten Unterhaltsleis-

tungen beantragen. 

SGB XII, 9. Kapitel – Hilfe in anderen Lebenslagen 

Hierunter fallen überwiegend Bestattungskosten (Grabkosten und einfache Bestattung), die 

jährlich mit ungefähr 10 Fällen zu Buche schlagen.  

Darüber hinaus wird unter diesem Titel im Einzelfall auch Hilfe zur Weiterführung im Haus-

halt (Putzfrau) sowie die Betreuung von Häftlingen nach langjähriger Haftstrafe (1 Fall) ge-

leistet. (Pflegesatzvereinbarung, ca. 700 € pro Monat)  

SG 31 – Ausgaben Leistung nach AsylbLG 

Die hier entstehenden Ausgaben  werden vollständig vom Freistaat Bayern ersetzt. Die Fall-

zahlen entwickelten sich von 2012 bis 2017 dramatisch nach oben. Derzeit (Frühjahr  2017)  

sind 1140 Asylbewerber gemeldet. Aktuell sind diese in 86 Unterkünfte untergebracht, hierin 

enthalten sind 5 Gemeinschaftsunterkünfte (kurz: GU) der Regierung der Oberpfalz. Die GU 

sind vollständig ausgelastet. Derzeit gibt es nur wenige neue Zuweisungen, die dann aller-

dings in einer GU untergebracht werden.  

Weil aktuell etwa 300 Ausweichunterkunftsplätze frei sind, dürfen bestehende Unterkunfts-

verträge nicht mehr verlängert werden. Die sogenannten Fehlbeleger, also bereits anerkannte 

Asylsuchende, die noch in der GU wohnen, ziehen es vor, die zugewiesene Unterkunft schnell 

zu verlassen, sie finden jedoch oft noch keine Wohnung. 

 

Im Sachgebiet 32 – Jugendamt  (Zuständigkeit  Herr Pruy) -  lassen sich die Aufgaben in 

folgender Weise kurz darstellen, wobei die durch Fettdruck hervorgehobenen Aufgaben einen 

gewissen Schwerpunkt bilden:  

 Adoption  

 Allgemeiner Sozialdienst  
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 Amtsvormundschaft, Amtsbeistandschaft  

 Beurkundungen   

 Familienpflege  

 Jugendgerichtshilfe  

 Jugendhilfeplanung 

 Jugendsozialarbeit an Schulen  

 Kindertagespflege 

 KoKi-Netzwerk frühe Kindheit 

 Kommunale Jugendarbeit  

 Koordinierungsstelle Familienbildung 

 Pflegekinderwesen 

 Unterhaltsvorschussleistungen (Staatl. Haushalt)  

 Wirtschaftliche Jugendhilfe  

Laut Aussage von Herrn Pruy bleibt ein großer Teil der Haushaltsausgaben aus seinem Sach-

gebiet endgültig beim Landkreis. Der Zuschussbedarf der Jugendhilfe war über den Zeitraum 

2012 bis 2016 relativ stabil. Im Jahr 2016 lagen die Gesamtausgaben der Jugendhilfe bei 

10,71 Mio. €, wovon 2,42 Mio. € auf Ausgaben für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge und  

8,29 Mio. € auf die Jugendhilfe entfielen. Der Zuschussbedarf belief sich auf 7,06 Mio. €, 

welcher vom Landkreis im Rahmen seiner  Aufgaben übernommen wurde, erstattet wurden 

3,65 Mio. €. 

Die Erstattungsquote bei den Ausgaben für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge be-

läuft sich auf 98,8 %. Ungefähr 30.000 € (von insgesamt 2,42 Mio.) werden nicht erstattet, 

weil für die unbegleiteten jugendlichen Flüchtlinge noch Beiträge an die Pflegeversicherung 

abgeführt werden müssen.  

Grundsätzlich spricht man bei einem Alter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr vom unbeglei-

teten jugendlichen Flüchtling. Danach kann der Begriff des „jungen Erwachsenen“ greifen. 

Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob der betroffenen Person, unter Berücksichtigung ihrer 

geistigen Reife, noch Hilfen gewährt werden können und sollten. 

Ein Vergleich aller Landkreise in der Oberpfalz zeigt, dass der Zuschussbedarf der Jugendhil-

fe mit 400 Euro im Landkreis Neumarkt am niedrigsten ist, wenn man die Personalkosten ins 

Verhältnis zur Anzahl der  >>Landkreisbürger unter 18 Jahre<<  setzt. Am höchsten ist der 

Zuschussbedarf im Landkreis Tirschenreuth mit 640 Euro. 

 

Im Sachgebiet 33 – Soziale Angelegenheiten, Ausbildungsförderung, Wohngeld, Woh-

nungsbauförderung (Zuständigkeit Frau Bauer) - sind folgende Leistungen dem Kreis-

haushalt zuzuordnen: 

 

Zuschuss zu Bauinvestitionen in teilstationäre, vollstationären Pflegeeinrichtungen und Kurz-

zeitpflegeeinrichtungen 

- Investitionskostenförderung für 9 ambulante Pflegedienste 

- Schuldnerberatung (Träger Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V. als Rechtsträ-

ger der Caritas-Kreisstelle Neumarkt) 

- Förderung Altennachmittage, Altenclubs, Seniorenkreise 

- Förderung häuslicher Altenbetreuung (Nachbarschaftshilfe) 

 

Zur Beurteilung der Leistungen der einzelnen Sachgebiete unserer Abteilung 30 Sozialwesen 

und zur Würdigung der gegenüber den Flüchtlingen erbrachten Leistungen - im Vergleich zu 

anderen Landkreisen - empfehle ich die Lektüre der Vergleichszahlen, wie sie im Haushalts-

plan dargestellt sind.  
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Seitens der Kämmerei erhielt der Rechnungsprüfungsausschuss eine Auflistung der „Mehrbe-

lastung des Landkreises im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise“, die im Rahmen der Da-

tenerhebung für den Landkreistag erstellt wurde. Kreiskämmerer Herr Hans Ried erläuterte, 

welche Kosten letztlich beim Landkreis Neumarkt verbleiben, also von keiner anderen Stelle 

erstattet werden! 

 

 
 

Für das Jahr 2015 entstanden dem Landkreis ungedeckte Sachkosten in Höhe von 

108,906,00 €. Die ungedeckten Personalkosten 2015 beliefen sich auf 965.122,00 €. 

 

Für das Jahr 2016 entstanden dem Landkreis ungedeckte Sachkosten in Höhe von 

176.500,00 €. Die ungedeckten Personalkosten 2016 beliefen sich auf 877.932,00 €. 

 

Die Sachkosten umfassen u.a. Sicherheitsdienstleistungen, Brandschutzgenehmigungen, 

Sachkosten für Büro und Kraftfahrzeuge, Ausstattungskosten für Container, Schülerbeförde-

rung… 

 

Die Personalkosten entstanden u.a. in den verschiedensten Bereichen, wie z.B. im allgemei-

nen Sozialdienst, Bauamt, Abteilung 30, Ausländeramt, Amtsvormundschaften, wirtschaftli-

che Jugendhilfe, Gesundheitsamt, Sozialamt, Berufsintegrationsklassen, Querschnittsämter im 

LRA  (Personal, Kasse, EDV etc.).  

 

Die Landkreisverwaltung hat die gesamte Migrationskrise bis dato sehr verantwortungsvoll 

organisiert und insgesamt wirtschaftlich gut bewältigt. Die Ausgaben des Landkreises Neu-

markt lagen unter dem bayerischen Durchschnitt. Um das Defizit des Landkreise auszuglei-

chen wurde vom Freistaat der  Finanzausgleich um 150.000,00 € pro Jahr erhöht (1,15 € pro 

Landkreiseinwohner). Im Staatshaushalt wurde pro Landkreis noch eine zusätzliche Vollzeit-

stelle geschaffen. Durch diese Erhöhung der Finanzmittel könnte in zehn Jahren das Defizit 

wieder ausgeglichen sein, sofern es keine erneute Zuwanderungswelle geben wird. 
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Fazit: Nach umfassenden Beratungen (3 Sitzungen) sowie Informationen durch die jeweili-

gen Abteilungs- und Sachgebietsleiter kommt der Rechnungsprüfungsausschuss zum 

Prüf-thema „Mehrkosten für den Landkreis Neumarkt, veranlasst durch Migranten in den 

Jahren 2014/2015/2016“ zu folgender Bewertung: 

 

Dem Landkreis Neumarkt entstanden durch die Flüchtlingskrise jährlich zirka 1 Mio. 

zusätzlichen Kosten, welche durch die zusätzliche Unterstützung durch den Freistaat in 

zirka zehn Jahren wieder kompensiert sein werden. Die Landkreisverwaltung hat die 

Migrationskrise sehr verantwortungsvoll organisiert und insgesamt wirtschaftlich gut 

bewältigt, dies zeigt auch die Tatsache, dass die Ausgaben des Landkreises unter dem 

bayerischen Durchschnitt lagen. 

 

2.2. Um- / Neubau der Klinik-Apotheke im Rückblick 

 

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 8. April 2014 einstimmig den Haushaltsplan 

2014. Für den Um- / Neubau der Klinikapotheke wurde ein Investitionszuschuss in Höhe 

von 2.000.000,00 € bereitgestellt. 

 

Damals wurde der Umbau der Apotheke wie folgt begründet: 

 

- Eine Änderung in der Apothekenbetreiber-Verordnung zum 01.06.2014, welche zur Folge 

hatte, dass in der bisherigen Apotheke die Herstellung von Zytostatika nicht mehr möglich 

gewesen wäre. 

- Die räumlichen Verhältnisse boten nur unzureichende Lagermöglichkeiten. 

- Die bauliche und die technische Infrastruktur waren sanierungsbedürftig. 

- Bauliche Maßnahmen von Krankenhaus-Apotheken waren nicht mehr förderfähig; 

 

Unter den damals erarbeiteten vier Lösungsalternativen erhielt die Sanierung der Klinikapo-

theke am 18.09.2013 das einstimmige Votum, weil es die meisten Vorteile versprach. Diese 

Entscheidung fand dann am 08.04.2014 mit dem Haushaltsbeschluss auch die Unterstützung 

durch den Kreistag. 

 

=> Der Rechnungsprüfungsausschuss gab sich den Auftrag, die Realisierung der Maß-

nahme stichprobenartig zu überprüfen und den Eintritt der damals prognostizier-

ten Effekte zu hinterfragen. 

 

Die bauliche Umsetzung startete im Februar 2014. Bereits im August 2014 gingen die sanier-

ten Räume wieder in Betrieb. Die Kostenschätzung von 2,0 Mio. € wurden ohne Interims-

maßnahmen erstellt. Die Kostenfeststellung ergab 2,2 Mio. € inkl. Interimsmaßnahme. 

 

Die bauliche Umsetzung erläuterte Herr Schwindl im Detail. Die Bauzeit war sehr kurz. Es 

wurde abends, nachts und am Wochenende gearbeitet. Erschwerend kam hinzu, dass die alten 

Räumlichkeiten aus den 70er Jahren stammten und keinerlei Bestandsunterlagen vorhanden 

waren. 

Im Hochbaubereich konnten die Kostenberechnungen deutlich unterschritten werden. Im Be-

reich Heizung/Lüftung/Sanitär wurden die Kosten deutlich überschritten. In den Bereichen 

Medizintechnik und Baunebenkosten wurden die geplanten Kosten relativ gut eingehalten.  

Die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 2 Mio. wurden um 193.258 € überschritten. 

Die Gründe für die Kostenüberschreitungen: 

- Kosten für Interimsapotheke (70.000 €) 



- 11 - 

- Zusätzliche Lüftungsgerät Zytostatika (50.000 €) 

- Erneuerung der Wasserleitungen (30.000 €) 

- Kostenverlagerung Hochbau >TGA (15.000 €) 

- Zusätzlichen Controller GLT (20.000 €) 

- Marktsituation  (rechnerisch  8.258 €)  

 

Nach eingehenden Beratungen mit den Verantwortlichen für die Klinikapotheke in 2 Sitzun-

gen des Rechnungsprüfungsausschusses, einer zusätzlichen Besichtigung der sanierten Klini-

kapotheke und der Prüfung von 4 der insgesamt 26 Leistungsverzeichnisse werden die Ergeb-

nisse der Prüfungsarbeiten zur Sanierung der Klinikapotheke wie folgt festgestellt: 

 

=> Prüfung von Leistungsverzeichnissen 

 

Die gesamte Investition wurde in 26 Leistungsverzeichnissen, mit einer Gesamtsumme von 

insgesamt 2.193.259,49 €  dargestellt. Vier dieser Leistungsverzeichnisse wurden durch Herrn 

Hollweck vom Kreisrechnungsprüfungsamt geprüft: 

 

1. LV 101 (Rohbauarbeiten) 

Die Kostenberechnungssumme lag seitens der Planer bei 120.590,44 €. Im Rahmen einer frei-

händigen Vergabe wurden 4 Angebote abgegeben. Die Firma Dörrmann aus Berg gab mit 

85.898,85 € das günstigste Angebot ab und erhielt nach der Genehmigung durch den Vorstand 

den Zuschlag  (24.691 € unter der Kostenplanung). Die abgegebenen Angebote wurden durch 

das Architekturbüro Distler geprüft und gewertet. 

 

Die Arbeiten wurden 2014 vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung wurde am 27.10.2014 

erstellt. Die Gewährleistung endet am 28.07.2018. 

 

2. LV 141 (Trockenbau) 

Die Kostenberechnungssumme lag seitens der Planer bei 164.315,06 €. Im Rahmen einer frei-

händigen Vergabe wurden 3 Angebote abgegeben. Die Firma Trockenbau Gruber aus Rötz 

gab mit 124.538,80 € das günstigste Angebot ab und erhielt nach Genehmigung durch den 

Vorstand den Zuschlag (39.776,26 € unter der Kostenplanung). Die abgegebenen Angebote 

wurden durch das Architekturbüro Distler geprüft und gewertet. 

 

Die Arbeiten wurden 2014 vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung wurde am 9.10.2014 

erstellt. Die Gewährleistung endet am 28.07.2018. 

 

3. LV 300 (Elektroinstallation) 

Die Kostenberechnungssumme lag bei 131.376,00 €. Im Rahmen einer freihändigen Vergabe 

wurden 5 Angebote abgegeben. Die Firma Dehn aus Neumarkt gab mit 163.518,84 € das 

günstigste Angebot ab. Die Kostenberechnung wurde um 32.142,84 € überschritten. Die Kos-

tenüberschreitung wurde teilweise durch eine allgemeine Kostenerhöhung seit dem Zeitpunkt 

der Kostenberechnung (Juli 2013) begründet. Zum anderen war eine Bestandsaufnahme für 

die Deinstallation aufgrund fehlender Bestandspläne und des laufenden Betriebs für die Kos-

tenberechnung kaum möglich. Die abgegebenen Angebote wurden durch das Ingenieurbüro 

Ewald-Grau Architekturbüro geprüft und gewertet. Aufgrund der Kostenüberschreitung wurde 

das Angebot mit der Firma Dehn nachverhandelt. Dabei konnte eine Pauschalsumme von 

120.000,00 € (netto) ohne Gewährung eines Skontos erreicht werden. Somit Reduzierung der 

Angebotssumme auf 142.800,00 € (brutto). Der Vorstand erteilte die Genehmigung für den 

Zuschlag. 
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Die Arbeiten wurden 2014 vollständig ausgeführt. Die Schlussrechnung wurde am 21.08.2014 

erstellt. Die Gewährleistung endet am 28.07.2018. 

 

4. LV 400 (Kommissionierungsautomat - hier kommissioniert ein Roboter) 

Die Kostenberechnungssumme lag bei 279.650,00 €. Im Rahmen eines EU-weiten offenen 

Verfahrens nach VOL wurden drei Angebote abgegeben. Zwei davon mussten ausgeschlossen 

werden, da sie maßgebliche LV-Vorgaben (Ausfüllen von verbindlichen Formblättern, 

Boxgrößen) nicht eingehalten haben. Das Angebot der Firma P@P Picking Systeme aus 

Nürnberg war ausschreibungsgerecht. Diese Firma erhielt auch den Zuschlag für ihr Angebot 

in Höhe von 278.050,64 €. Das Kostenbudget wurde um 1.599, 36 € unterschritten. Der dama-

lige Vorsitzende des Verwaltungsrates Herr Albert Löhner ermächtigte am 26.2.2014 den 

Vorstand, den Auftrag für die Lieferung und Einbau eines Kommissionierungsautomaten an 

die Firma P@P zu erteilen. Durch diesen Automaten wird ein wirtschaftliches Arbeiten erst 

möglich.  

 

Fazit:  

=> Im Hinblick auf Verfahren, Belege, Nachträge und Schlussrechnungen wurden bei stich-

probenartiger Überprüfung keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt.  

=> Durch die Sanierung beziehungsweise den Umbau der Apotheke wurden – laut Aussagen 

durch die Verantwortlichen - die durch die Klinikleitung vorher angegebenen Zielvorga-

ben in vollem Umfang erreicht:  

 

- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Klinik-Apotheke 

- Vermeidung eines Qualitätsverlustes in der medizinischen Versorgung 

- Erfüllung der Vorgabe der ApBetrO 2012 ohne zusätzliches Personal durch eine Sa-

nierung mit spürbarer Effizienz-Steigerung. 

- Sicherstellung der Versorgungssicherheit durch die eigene Apotheke 

- Vermeidung des Know-how-Verlustes durch die Beibehaltung der Zytostatika—

Herstellung (Herstellung ist auf Klinikum-Bedarf beschränkt) 

- Sicherung der Arbeitsplätze und Steigerung deren Attraktivität bei Neubesetzung. 

 

Hierbei ist anzumerken, dass mittlerweile zusätzlich eingestelltes Personal durch die weitere 

Hereinnahme neuer Aufgaben/Tätigkeiten erforderlich wurde. Die personelle Besetzung der 

Apotheke lag 2012 bei knapp 7 Vollkräften. Im Jahre 2016 sind 7,5 Vollkräfte im Einsatz. 

Gerade durch den Einsatz modernster Technik in der Apotheke (Kommissionierautomat), 

konnte der Personaleinsatz einigermaßen stabil gehalten werden, obwohl das Klinikum in die-

sem Zeitraum einen enormen Zuwachs in der Bettenbelegung verzeichnen konnte. 
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Das Klinikum ist sehr zufrieden mit der Versorgung durch die Apotheke. 4 Mio. € werden pro 

Jahr für Arzneimittel ausgegeben. Die Sachkosten im Labor betragen 700.000 €. Das Klini-

kum ist Mitglied im Sana-Zentraleinkauf. Hierdurch ist eine kostengünstigere Versorgungssi-

cherheit mit Medikamenten sichergestellt. Die Betriebskosten haben sich normal entwickelt. 

 

Die Gegenüberstellung der Kosten der damals angeführten Alternativen, auf der Grundlage 

nunmehr aktueller Preise und unter Berücksichtigung nicht messbarer Kriterien wie etwa 

Image, Zertifizierungseffekte, usw., ist nicht möglich.  

 

Ergebnis: 

Für den Landkreis Neumarkt kann seitens des Prüfungsausschusses festgestellt werden, 

dass der Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 2,0 Mio. € zielgerichtet, spar-

sam und wirtschaftlich verwendet wurde. 

 

Ergänzend sei festgestellt, dass bei den Gesprächen im Rahmen der Rechnungsprüfung auch 

die Vergütung zur Sprache kam, welche das Klinikum für die Beteiligung an Studien bzw. 



- 14 - 

Heilmittelerprobungen erhält. Für die Heilmittelerprobung gibt es strenge Vorschriften und 

Kontrollen. Hier zeigte sich folgende Kostensituation: 

 

Im Jahr 2014 wurde ein Verlust von 20.244,55 €, im Jahr 2015 ein Verlust von 27.326,58 € 

und im Jahr 2016 ein Verlust von 22.500,01 € ausgewiesen. In allen drei Fällen überstiegen 

die Personalausgaben die Einnahmen deutlich. Laut Herrn Weymayr ist es weder sinnvoll 

noch vertretbar, diese Verluste einer konkreten Buchungsstelle zuzuordnen. Die resultierende 

Deckungslücke ist unvermeidbar, denn ohne Teilnahme an den Studien wäre die Zertifizie-

rung als Organzentrum nicht möglich. Ohne eine eigene Apotheke wäre zudem die Deckungs-

lücke noch größer, da die Fremdversorgung teurer ist. Dementsprechend ist es konsequent, 

die  Defizite auf das gesamt Klinikum umzulegen.  

 

2.3. Rechtfertigung der Zuwendungen an die Schule der Dorf- und Landentwick-

lung 

Der Landkreis Neumarkt gibt einen jährlichen pauschalen Zuschuss in Höhe von 

12.800 € an den Förderverein Schule der Dorf- und Landentwicklung Plankstetten. Der 

Rechnungsprüfungsausschuss hat sich die Prüfung der Sinnhaftigkeit dieser freiwilligen 

Landkreis-Leistung als Aufgabe vorgegeben.  

Die Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten ist eine von drei Schulen der 

Dorferneuerung in Bayern, die Qualifizierungsmaßnahmen zur Förderung der ländlichen Ent-

wicklung anbietet und durchführt. Dabei ist Plankstetten für die Bezirke Niederbayern und 

Oberpfalz zuständig. Der Seminarbetrieb der Schule wird nicht nur durch den Landkreis 

Neumarkt, sondern auch von den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern und der Stadt Ber-

ching bezuschusst.  

 

Die Bildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen finden im Tagungshaus des Klosters 

Plankstetten, in Tagungshäusern in Ostbayern und die Fachseminare schwerpunktmäßig im 

Kloster St. Josef in Neumarkt statt. 

 

Laut § 2 der Satzung des Fördervereins besteht der Zweck des Vereins in der Förderung der 

Ideen der Ländlichen Entwicklung in Dorf und Landschaft, durch Information und Weiterbil-

dung aller mit Fragen der Dorf- und Landentwicklung befassten Personen und Institutionen.  

 

Nach Durchsicht der Seminarvorschau für 2017 sowie der Qualifizierungsmaßnahmen 

2016 der Schule der Dorf- und Landentwicklung Plankstetten wird seitens des Prü-

fungsausschusses einstimmig festgestellt, dass der Zuschuss an den Förderverein nach 

den ursprünglich zugrunde gelegten Kriterien gerechtfertigt erscheint, da der Zweck 

des Fördervereins weiterhin konsequent erfüllt wird. Im Jahr 2016 wurden 73 ein- und 

mehrtägige Veranstaltungen durchgeführt, für das Jahr 2017 waren 40 Seminare ge-

plant. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss – daran sei an dieser Stelle erinnert - hat nicht zu 

prüfen, inwieweit die Mitglieder des Kreistages die damals relevanten Zuwendungskri-

terien auch heute noch für zutreffend erachten! 

 

2.4. Ablieferungspflicht bei Vergütungen für Nebenämter von kommunalen Wahl-

beamten (Die folgenden Ausführungen entsprechen der ausführlichen Stellungnahme von 

Frau Dr. Robl, Justitiarin a. Landratsamt Neumarkt) 

 

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, können kommunale Wahlbeamte nicht einfach klas-

sische Nebentätigkeiten im o.g. Sinne annehmen. Lediglich öffentliche Ehrenämter und weite-

re Nebenämter können bzw. müssen sogar angenommen werden.  
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Aber in diesen Fällen können - im Gegensatz zu klassischen Nebentätigkeiten – keine Reich-

tümer angehäuft werden, da der Gesetzgeber ab gewissen Grenzwerten eine entsprechende 

Ablieferungspflicht vorsieht: 

 

Im Landratsamt Neumarkt treffen die diesbezüglichen Vorschriften nur auf den Herrn 

Landrat Willibald Gailler zu. 

 

In der Bayerischen Nebentätigkeitsverordnung (BayNV) ist festgelegt, dass Vergütungen für 

ein oder mehrere Nebenämter, die im öffentlichen oder in dem ihm gleichstehenden Dienst 

oder auf Vorschlag oder Veranlassung seines Dienstherrn ausgeübt werden, vom Beamten in-

soweit an den Dienstherrn im Hauptamt abzuliefern sind, als sie für die in einem Kalenderjahr 

ausgeübten Tätigkeiten festgelegte Höchstbeträge übersteigen. 

 

Höchstrichterliche Rechtsprechung hat hier in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich 

gemacht, dass Kommunalpolitiker grundsätzlich aufgrund ihres Amtes in Aufsichtsräte etc. 

berufen wurden, nicht aufgrund eventueller persönlicher bzw. fachlicher Eignung. Deshalb 

kann die Ablieferungspflicht auch nicht umgangen werden. Der zuständige Gemeinde- oder 

Stadtrat bzw. Kreistag kann unter bestimmten Umständen in pflichtgemäßem Ermessen aber 

von einer Ablieferungspflicht befreien, wenn dort die Meinung vertreten wird, die ausgeübte 

Nebentätigkeit erfolge sachlich völlig losgelöst vom kommunalen Wahlbeamtenverhältnis. 

 

Ablieferungsfreibeträge für das Jahr 2016: 

 

Konkret dürfen nach § 3 KWB-NV (kommunale Wahlbeamten-Nebentätigkeits-verordnung) 

die Vergütungen für die in einem Kalenderjahr ausgeübten Nebenämter für Beamte der Besol-

dungsgruppen B6 und höher 8.761,27 € nicht übersteigen. Bei den Verwaltungsratsvorsitzen-

den der Sparkassen ist der Höchstbetrag auf 26.283,81 € pro Jahr zu verdreifachen. Auf-

wandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Tätigkeiten in Gremien z.B. von Zweckver-

bänden oder kommunalen Verbänden sind von diesen Höchstbeträgen nicht erfasst, sie dürfen 

behalten werden. 

 

Im Volksmund werden kommunale Nebenämter, Nebenbeschäftigungen und Nebentätigkeiten 

im eigentlichen Sinn unter dem Allgemeinbegriff „Nebentätigkeiten gerne in einen Topf ge-

worfen, obwohl es sich hierbei um rechtlich völlig unterschiedliche Dinge handelt: 

 

Nebentätigkeiten: 

Das Gesetz über Kommunale Wahlbeamte (KWBG) verpflichtet auch Landräte, auf Verlan-

gen des Dienstherrn ein Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung im öffentlichen Dienst zu 

übernehmen und fortzuführen, sofern diese Tätigkeit seiner Vorbildung oder Berufsausbil-

dung entspricht und ihn nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. 

 

Hiervon nicht erfasst sind eigentliche Nebentätigkeiten im rechtlichen Sinn, wie z.B. bezahlte 

Tätigkeiten als Aufsichtsratsmitglied in Wirtschaftsunternehmen, an denen die entsendende 

Gebietskörperschaft nicht beteiligt ist. Öffentliche Ehrenämter oder Tätigkeiten in Zweckver-

bänden oder als Sparkassenverwaltungsratsvorsitzender sind klar von solchen Nebentätigkei-

ten zu unterscheiden. Die Übernahme von Nebentätigkeiten bedarf bei Wahlbeamten auch 

grundsätzlich der vorherigen Genehmigung, soweit die Tätigkeit nicht nach Art. 82 Abs. 1 

Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) genehmigungsfrei ist. 

 

Öffentliche Ehrenämter: 
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Öffentliche Ehrenämter im Sinne des Art. 81 Abs. 2 Satz 2 BayBG sind Tätigkeiten die über-

wiegend der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, soweit sie  

 

- in Gesetzen und Rechtsverordnungen als Ehrenämter bezeichnet sind oder 

 

- auf behördlicher Bestellung oder Wahl beruhen und die hierfür gewährte Vergütung jeweils 

jährlich 2.400,-- € nicht übersteigt (vgl. § 3 BayNV). 

 

Beispiele für öffentliche Ehrenämter sind die Tätigkeit als Mitglied in einer kommunalen Ver-

tretung (wie z.B. dem Bayerischen Landkreistag), als ehrenamtlicher Wahlbeamter oder als 

ehrenamtlicher Richter. 

 

Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamts liegt nur vor, wenn die Tätigkeit zum unmit-

telbaren Aufgabenkreis des Ehrenamts gehört. Eine Genehmigungs- oder Ablieferungs-

pflicht besteht hier nicht. 

 

Tätigkeit in Zweckverbänden: 

Zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben können sich Gebietskörperschaften in Zweckverbänden 

zusammenschließen. Verbandsvorsitzende, deren Stellvertreter und Verbandsräte sind ehren-

amtlich tätig und rekrutieren sich aus den Reihen der Mitgliedsgebietskörperschaften (Art. 30 

KommZG). Tätigkeiten in Zweckverbänden sind also keine Nebentätigkeiten im rechtlichen 

Sinne, sondern Ehrenämter. Diese sind lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht be-

steht nicht. 

 

Tätigkeit als Verwaltungsratsvorsitzender von Sparkassen: 

Soweit nicht durch Sparkassengesetz (SpkG) oder durch Sparkassenordnung anderes be-

stimmt wird, sind die für die Gemeinden geltenden Vorschriften auf die Sparkassen entspre-

chend anzuwenden. Die Rechtsstellung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzen-

den entspricht der des berufsmäßigen Bürgermeisters. Die Rechtsstellung der weiteren Mit-

glieder des Verwaltungsrats entspricht der Rechtsstellung der Gemeinderatsmitglieder.  

 

Die Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied gilt als Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamts 

im Sinn des Art. 81 Abs. 2 Satz 2 BayBG. Für die Tätigkeiten von Landräten und Oberbür-

germeistern als Verwaltungsratsvorsitzende von Sparkassen liegt aber auch keine Nebentätig-

keit im rechtlichen Sinne vor, da die Übernahme entsprechender Tätigkeiten gesetzlich vorge-

schrieben ist. So ist der Landrat oder Oberbürgermeister bei Zweckverbandssparkassen auto-

matisch Vorsitzender des Zweckverbands und damit Verwaltungsratsvorsitzender (Art. 7 Abs. 

1 SpkG). 

 

Herr Landrat Gailler hat für folgende Tätigkeiten Gegenleistungen erhalten:  

 

Art der Nebentätigkeit  

 

Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Neumarkt-Parsberg 

Mitglied des Sparkassenverbandes Bayern, Bezirksverband Oberpfalz 

Sitzungsgeld 

Regina GmbH 

Vorsitzender des Aufsichtsrates der „Kliniken Service GmbH“ 

Vorsitzender des Verwaltungsrates des SKU „Kliniken des Landkreises Neumarkt i.d.OPf.“ 

 

Ehrenämter, die nicht der Ablieferungspflicht gem. § 3 Abs. 1 Satz 1BayNV unterliegen. 
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Einrichtung/Funktion 

 

Grundlage 

Vorsitzender des Zweckverbandes der Sparkasse 

Neumarkt-Parsberg 

KommZG, BayNV, KWB-NV 

Bayerischer Landkreistag – Ausschüsse § 3 Abs. 2 BayNV 

Zweckverband Müllverwertung Schwandorf KommZG, BayNV 

Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes  

(gem. Art. 30 Abs.1  KommZG ist der Vorsitzende 

ehrenamtlich tätig) > Eine Ablieferungspflicht besteht 

hier nicht. 

KommZG, BayNV 

2014: 

2015: 

2016: 

Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Regens-

burg 

§ 371 Abs. 1 SGB III, BayNV 

Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes Neu-

markt 

Verein, Ehrenamt 

Stiftungsvorsitzender Spitalstiftung Freystadt Ehrenamt 

Vorsitzender des Vereins der Freunde des Franziska-

nerklosters Freystadt 

Verein, Ehrenamt 

Vorstandsmitglied der Caritas-Sozialstation Neumarkt Verein, Ehrenamt 

Vorstandsmitglied der Kommunalen Unfallversiche-

rung Bayern, München 

Ehrenamt 

Kreisvorsitzender des Volksbundes der Deutschen 

Kriegsgräberfürsorge e.V. 

Verein, Ehrenamt 

AKDB Mitglied Hauptversammlung Ehrenamt 

Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neu-

markt 

Verein, Ehrenamt 

Bezirksvorsitzender für Gartenbau und Landespflege 

Oberpfalz 

Ehrenamt 

Bayerische Krankenhausgesellschaft, stellvertretendes 

Mitglied Hauptausschuss 

Ehrenamt 

 

Die diesbezüglichen Gegenleistungen überschreiten, abzüglich der Aufwendungen im Sinne 

von Art. 10 Abs. 2 NV und unter Berücksichtigung ihrer gesetzlich vorgesehenen nebentätig-

keitsrechtlichen Relevanz, in den Jahren 2014, 2015 und 2016 die gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 

NV bestimmten Höchstbeträge nicht. Die Vergütungen sind deshalb nicht (anteilig) gemäß 

§ 10 Abs. 1 Satz 1, § 11 Abs. 2 Nr. 2 NV an den Landkreis abzuliefern. 

 

Beachte: Die bei Wichmann/Langer, Öffentliches Dienstrecht, 8. Aufl. 2017, Rn. 233 („Rechte 

und Pflichten des Beamten bei Nebentätigkeit“) dargestellte Rechtsauffassung wurde im Prü-

fungsausschuss eingehend diskutiert und auch der Justitiarin des Landratsamtes Neumarkt, 

Frau Dr. Robl, zur Bewertung vorgelegt. Laut dem diesbezüglichen Vermerk
1
 von Dr. Robl 

ergibt sich auch aus den Ausführungen von Wichmann nichts Abweichendes. (vgl. Vermerk 

Seite 8, ff) Ansichten von Wichmann) Bezüglich der Rechtsauslegung durch Wich-

mann/Langer gibt es nach wie vor unterschiedliche Meinungen im Ausschuss, aber letztlich 

gilt die in Bayern herrschende Rechtsauffassung. 

 

Nach eingehenden Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses, wurden die Ergeb-

nisse der Prüfungsarbeiten zum Nachweis der Nebentätigkeiten und zur Ablieferungs-

                                                 

1
 Der Vermerk von Frau Dr. Robl liegt dem Rechnungsprüfungsausschuss vor. 
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pflicht von Nebentätigkeitsvergütungen von Herrn Landrat Willibald Gailler einstim-

mig wie folgt festgestellt: 

 

- Die Personalstelle des Landratsamtes legte die Nebentätigkeitserklärung, eine Gesamt-

aufstellung der Nebentätigkeiten sowie der Ehrenämter von Landrat Willibald Gailler 

vor.  

 

- Die Prüfung ergab, dass die Nebentätigkeitserklärung bzw. Abrechnung für die Jahre 

2014 und 2015 verspätet und für das Jahr 2016 fristgemäß vorgelegt wurde.  

 

- Seitens des Prüfungsausschusses wird, auf der Grundlage der angegebenen Daten, be-

stätigt, dass die jeweiligen jährlichen Nebentätigkeitsvergütungen die vorgesehenen 

Freibeträge nicht übersteigen. Eine Abführung war und ist für diese Jahre nicht ange-

zeigt. 

 

Auf die künftig rechtzeitige Abgabe der Nebentätigkeitserklärung ist zu achten. 

 

3. Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses 

 zur Prüfung des Haushaltsjahres 2016: 

 

Nach Abschluss der Prüfvorgänge für das Haushaltsjahr 2016 kann zusammenfassend 

folgende Feststellung getroffen werden:  

 

Der Landkreisverwaltung wird eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mit-

tel nach Maßgabe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bescheinigt. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt deshalb dem Kreistag, die Jahresrechnung 

des Landkreises für 2016 gem. Art. 88 Abs. 3, Art. 89 Landkreisordnung festzustellen 

und die Entlastung zu erteilen. 

 

Für den Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Der Vorsitzende 

Bernhard Kraus 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses bedankt sich für die Aufmerksamkeit. 

 

Kreisrat Jawurek kommt um 16.26 Uhr zur Sitzung und verlässt die Sitzung um 16.34 Uhr 

wieder. 

 

Kreisrat Dr. Schlusche spricht die Kostenüberschreitung, die für eine Interimsapotheke in 

Höhe von 70.000,00 EUR ausgewiesen waren, an. Er möchte wissen, ob im Vorfeld nicht er-

kennbar war, dass man während der Umbauphase der Klinikapotheke so eine Apotheke brau-

che. 

 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses antwortet, man wusste um die Baustel-

le, es bekannt, und Kosten eingeplant, jedoch konnte man nicht wissen in welcher Höhe sich 

diese beziffen werden. Die 70.000,00 EUR waren zusätzlich, sozusagen Mehrkosten. Das ver-

anschlagte Budget war nicht ausreichend. 
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Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Kraus, bittet zur Abstimmung 

und stellt fest: 

Der Landkreisverwaltung wird eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mit-

tel nach Maßgabe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bescheinigt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt deshalb dem Kreistag, die Jahresrechnung 

des Landkreises für 2016 gem. Art. 88 Abs. 3, Art. 89 Landkreisordnung festzustellen 

und die Entlastung zu erteilen. 

b) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 gem. Art. 88 

LKrO 

Der Jahresabschluss 2016 wird festgestellt. 

(46:0 

Landrat Willibald Gailler nimmt an dieser Abstimmung nicht teil!) 

 

c) Beschlussfassung über die Entlastung des Jahresabschlusses 2016 

Die Entlastung wird erteilt. 

(46:0 

Landrat Willibald Gailler nimmt an dieser Abstimmung nicht teil!) 

 

Kreisrat Jawurek kommt um 16.36 Uhr wieder zur Sitzung. 

3. Lazarettstiftung Berching;  

a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses gem. Art. 88 LKrO 

 für das Jahr 2016  

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Jahresabschlusses 2016 
___________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Kraus, berichtet, die Prüfung 

der Lazarettstiftung Berching habe man bewusst abgehalten, weil man sich vorgenommen 

habe diese Stiftung fürs kommende Jahr zum Schwerpunktthema zu machen. Die dement-

sprechend beschränkte Prüfung im Jahr 2016 blieb ohne Beanstandungen. Die Bilanzsumme 

stehe bei 1,159 Millionen bei einem Eigenkapital von rd. 482,000,00 EUR. Wichtig sei, der 

Jahresfehlbetrag liege bei rd. 93.500,00 EUR, welcher den Klinikvertrag kompensiert. Ver-

bindlichkeiten gebe es zu diesem Zeitpunkt keine. Dementsprechend empfiehlt der Rech-

nungsprüfungsausschuss des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. den Jahresabschluss festzustel-

len und die Entlastung zu erteilen. 

Der Landkreisverwaltung wird eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mit-

tel nach Maßgabe der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bescheinigt. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt deshalb dem Kreistag, die Jahresrechnung 

des Landkreises für 2016 gem. Art. 88 Abs. 3, Art. 89 Landkreisordnung festzustellen 

und die Entlastung zu erteilen. 

a) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 gem. Art. 88 

LKrO 

Der Jahresabschlusses 2016 wird festgestellt. 

(47:0 

Landrat Willibald Gailler nimmt an dieser Abstimmung nicht teil!) 
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b) Beschlussfassung über die Entlastung des Jahresabschlusses 2016 

Die Entlastung wird erteilt. 

(47:0 

Landrat Willibald Gailler nimmt an dieser Abstimmung nicht teil!) 

 

Der Vorsitzende dankt dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herr Bern-

hard Kraus, für seinen sehr umfangreichen Bericht und für die Arbeit des Rechnungsprü-

fungsausschusses.  

4. Vorlage des Beteiligungsberichts 2017 
___________________________________________________________________________ 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. nimmt von dem Beteiligungsbericht 

2017 Kenntnis. 

 

(48:0) 

5. Beschlussfassung über den Antrag der SPD Kreistagsfraktion auf die Erstellung eines 

Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts sowie Schaffung einer Stelle einer/-s Sozialraum-

koordinatorin/-s 
___________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende erläutert, das Thema Seniorenpolitik beschäftige den Kreistag und auch die 

Gemeinden sehr intensiv. Die SPD-Kreistagsfraktion habe einen Antrag eingereicht, man sich 

mit dieser Thematik in besonderer Weise noch einmal beschäftigen. Ein Seniorenpolitisches 

Gesamtkonzept, kurz SPGK genannt, soll erstellt werden. Ebenso soll im Landkreis ein Sozi-

alraumkoordinator angestellt werden. Im Vorfeld habe man sich im Rahmen der Landkreis-

verwaltung und auch in den Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden beschäftigt. In den Bürger-

meisterdienstbesprechungen wurden auch die Bürgermeister, damit konfrontiert, da diese eine 

entscheidende und zentrale Rolle spielen. Der Vorsitzende bittet den Leiter der Sozialabtei-

lung, H. Dr. Bartsch, zu erklären, was ein Sozialraumkoordinator und ein Seniorenpolitisches 

Gesamtkonzept (SPGK) sei und über den bisherigen Diskussionsstand zu berichten.  

Herr Dr. Bartsch erläutert das Seniorenpolitische Gesamtkonzept sei nicht nur ein sinnvolles 

Planungsinstrument, es sei auch gesetzlich vorgeschrieben. In Abs. 1 Art. 69 AGSG (Ausfüh-

rungsgesetze zu Sozialen Gesetzbüchern) gebe es die Verpflichtung. Zudem sei eine Pflege-

bedarfsplanung zu machen. Diese wurde bereits gemacht. In Abs. 2 sei hinzugekommen ein 

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept zu erstellen. Es handle sich um ein integratives, regiona-

les Seniorenpolitisches Gesamtkonzept, welches auf dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ 

die Lebenswelt älterer Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue 

Wohn- und Pflegeformen für ältere und pflegebedürftige Menschen im ambulanten Bereichen 

umfasse. Weitgehend handle es sich um eine politische Formel, um ein Seniorenpolitisches 

Gesamtkonzept, welches der Ausfüllung bedarf.  

Es gebe jede Menge Leitfäden und Broschüren des Bayerischen Sozialministeriums, welche 

das Bayerische Sozialministerium in einem ökonomischen Gesamtkonzept vorstelle. Es solle 

ein Handlungsleitendes Konzept sein, das in der Regel bestimmte Forderungen, ein bestimm-

tes Programm vorgebe - ein bisschen in Richtung des Seniorenleitbildes, welches es bei uns 

schon gebe.  

Das Gesamtkonzept müsse sehr ausführlich sein. Ansatzweise umfasse so ein Gesamtkon-

zept mindestens ca. 150 Seiten, so in der Größenordnung einer großen Diplom- bzw. kleiner 

Doktorarbeit. Themenfelder werden vorgeschrieben. Verschiedene Themen seien beispiels-

weise Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung, Unterstützung pflegender Angehöriger und 

präventive Angebote. Mögliche Methoden zur Erstellung seien Bürgerbeteiligung, Umfragen 
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in Gesprächen. Expertengespräche, Dialog zwischen Politik und Gesellschaft sollen in den 

Prozess zur Erstellung eines Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes angestoßen werden.  

Bei einer externen Erstellung eines solchen Konzeptes müsse man in Kosten in Höhe von 

zirka 30.000,00 EUR bis 90.000,00 EUR rechnen. Schätzungsweise zirka 90 % aller Kommu-

nen und Landkreise in Bayern hätten eine externe Beauftragung vorgenommen. Alleine für die 

Bedarfsermittlung müsse man mit ca. 15.000,00 EUR rechnen. Bei einer Erstellung (egal ob 

intern oder extern) sei stets zu beachten, man müsse alle Akteure, die innerhalb des Landkrei-

ses Neumarkt i.d.OPf. im Bereich der Seniorenpolitik vorhanden seien, beteiligen. Beispiels-

weise Anbieter von Einrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Bürger, Politik auf Kreisebene und 

auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen spielen eine große Rolle. Zur Konzeption eines 

Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes gebe das StMAS dies so vor. Im Gegensinn müsse auf 

die örtlichen Gegebenheiten eingegangen werden, sonst handle es sich nicht um ein Senioren-

politisches Gesamtkonzept. Alle im Landkreis vorhandenen Arbeitskreise, wie das Senioren-

leitbild müssen berücksichtigt werden. Aus dem Seniorenleitbild müsse das Seniorenpoliti-

sche Gesamtkonzept fortentwickelt werden. Auch die generationsübergreifende Agenda, wel-

che Frau Larsen-Lion vorbereitet sei hier zu nennen sowohl auch frühere Bedarfsermittlungen. 

Allenfalls sei geplant so vorzugehen. Alle im Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. beteiligten Stel-

len, sowohl Frau Bauer als auch Frau Larsen-Lion seien beteiligt, um ein sinnvolles Senioren-

politisches Gesamtkonzept zu eruieren. Es gebe Vorbereitungen, welche in der Verwaltung 

bereits angestoßen wurden, allerdings habe man laut Frau Bauer noch kein Seniorenpoliti-

sches Gesamtkonzept.  

Zu einer externen Vergabe wurde zunächst bei anderen Landkreisen nach den Kosten einer 

solchen gefragt und auch mit Frau Larsen-Lion über eine Kostenvorstellung gesprochen. Bis 

alle Angebote eingegangen waren verging leider sehr viel Zeit. In der Fraktionssitzung wurde 

lange diskutiert, wie dieses Konzept erstellt werden solle und was man damit erreichen wolle. 

Bei einem langfristigen Konzept müsse man die Kommunen mit einbeziehen, sich vorher und 

auch mittendrin mit den Bürgermeistern zusammensetzen und nicht nur auf Landkreisebene 

isoliert wirken. Dieses Konzept müsse so anlegt werden, dass es auch in die Kommunen hin-

einwirke.  

Der Antrag der SPD-Fraktion beinhalte, die Methode der Erstellung mit eigenem Personal. 

Es treffen Fragen der Ansiedelung und das Aufgabengebiet des Sozialraumkoordinators und 

die Änderung der Richtlinien zur Investitionskostenförderung im Bereich der Altenpflege zu-

sammen. Um ein gutes Seniorenpolitisches Gesamtkonzept zu erstellen, wie sich die Staatsre-

gierung das vorstelle und welches den Landkreis dann auch weiterbringe, müsse vor allem 

viele Grundsatzfragen im Voraus geklärt werden. In der Bürgermeisterdienstbesprechung 

wurde der Umfang der Seniorenpolitik in Abgrenzung zwischen Gemeinden und Landkreis 

und auch die Investitionskostenförderung erörtert.  

Auf dem Gebiet der Seniorenpolitik habe der Landkreis wenige Zuständigkeiten. Die Aufga-

be der Heimaufsicht, FQA, obliege Frau Bauer und die rechtliche Allzuständigkeit sei bei den 

Gemeinden angesiedelt. Rechtlich betrachtet könne der Landkreis die Seniorenpolitik betref-

fend nur informelle Maßnahmen, wie Koordination, Netzwerkbildung und Anstoßen von Pro-

jekten, betreiben. Die Konzeption des SPGK durch das StMAS habe den Gemeinden prinzipi-

ell Handlungsspielräume eingeräumt, welche sich auf die Planung auswirken. Wie stark sich 

der Landkreis in der Seniorenpolitik engagieren und im Zuge dessen auf die Gemeinden bezo-

gene Inhalte und Maßnahmen in ein SPGK aufnehmen solle, wurde in der Bürgermeister-

dienstbesprechung eindeutig, dass dies möglichst gering gehalten werden solle und dass Seni-

orenpolitik auf lokaler Ebene am besten funktioniere. Die Verpflichtung ein SPGK zu entwi-

ckeln lasse sich aber nicht vermeiden. Eine externe Erstellung des SPGK verursache Kosten 

von zirka 30.000,00 EUR bis 90.000,00 EUR.  
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Die Rolle eines Sozialraumkoordinators ähnelt grundsätzlich der Funktion, welche bereits 

Frau Larsen-Lion derzeit in der Regina GmbH wahrnehme. Allerdings stelle sich die Frage, 

wenn ein Koordinator ein solches Konzept erstelle, würde dieser hinterher auch die entspre-

chenden Aufgaben übernehmen. Aufgrund von förderrechtlichen Gründen wäre die Erstellung 

eines SPGK durch Frau Larsen-Lion aber unmöglich, weil sie rechtliche Aufgaben, welche 

dem Landkreis obliegen nicht wahrnehmen könne. Ein Sozialraumkoordinator erstelle nach 

Meinung von Dr. Bartsch das Gesamtkonzept und dieser solle auch für die Umsetzung sorgen.  

Allerdings sei problematisch, dass es sich hierbei um ein politisches Konzept handle und 

deshalb alleine jemand aus der Verwaltung das nicht umsetzen könne. Hier sei man auf die 

Mithilfe der Politik angewiesen.  

Das Sozialministerium sei der Auffassung nur so könne in der Evolution aus diesem Ge-

samtkonzept etwas werden.  

Eine externe Bedarfsplanung sei in jedem Fall notwendig. Insgesamt eine solche Bedarfspla-

nung zu erstellen, stelle sich als relativ schwierig heraus, auch Jemanden zu finden, der sich 

Sozialraumkoordinator, als Bedarfsplaner, als und als Ersteller des Seniorenpolitischen Ge-

samtkonzepts teile. Ein Vorteil der externen Vergabe sei, das know-how dieser externen Ge-

sellschaften und die Förderung von externen Fördermitteln. Kritisch müsse betrachtet werden, 

ob eine externe Vergabe der Erstellung des SPGK im stillen Kämmerlein stattfände, man von 

dieser externen Gesellschaft etwas vorgesetzt bekomme und keinen Einfluss darauf hätte. In-

halt des SPGK sei nicht, dass eine Druckvorlage gefertigt werde. Die Vorgabe des Ministeri-

ums sei, dass Politik und Gesellschaft einen Dialog bilden und daraus sei garantiert, dass nicht 

jemand etwas vorgebe, sondern erarbeite. Wesentlich sei die Beteiligung von Akteuren der 

Seniorenpolitik in den Prozess der Erstellung eines Seniorgenpolitischen Gesamtkonzeptes zu 

integrieren. Das wirtschaftlichste Angebot, von den bisher eingeholten Angeboten betrachtet, 

sagt aus, Gespräche seien wichtig. Die Herangehensweise, gemäß Dr. Buba, bei der Erstellung 

eines solchen Konzeptes, sei die Beteiligung der Akteure.  

In der Bürgermeisterdienstbesprechung zeichnete sich eher ab, dass der Einsatz von Personal 

in diesem Bereich sinnvoll sei, entsprechend der Arbeit von Frau Larsen-Lion. Der Vorteil der 

Trennung der Erstellung eines solchen Konzepts und der Arbeit eines Sozialraumkoordinators 

überwiegen aber. Die Arbeit von Frau Larsen-Lion solle weitergeführt werden, wenn diese 

Ende 2018 ausscheide. Die Arbeit solle auch weiterhin über die Regina GmbH unter der Ver-

wendung von finanziellen Mitteln aus Förderprojekten ausgeführt werden. Einen konkreten 

Antrag und Gespräche mit der Regierung gebe es bereits, damit die Arbeit nahtlos weiterge-

führt werden könne.  

Die Investitionskostenförderung gehöre zwar heute nicht zur Abstimmung, aber sei doch er-

wähnenswert. Es gebe drei Landkreis-Förderrichtlinien für stationäre und teilstationäre Ein-

richtungen und ambulante Pflege über die Investitionskostenförderung: Baukostenförderung 

mit stationärer und teilstationärer Einrichtung, welche die Gemeinden mit 50 % mitfinanzie-

ren. Bei der ambulanten Pflege gebe es einen Sachkostenzuschuss aus dem Kreishaushalt. Vo-

raussetzung für diese Richtlinien sei die Pflegebedarfsplanung. Daraus ergibt sich ein weiterer 

Zusammenhang mit dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept, weil die Bedarfsplanung ein 

Teil des SPGK sei.  

Bei der stationären und teilstationären Einrichtung gebe es eine Investitionskostenförderung 

pro Platz und eine Zweckbindung der Baumaßnahme auf 30 Jahre. Die Förderung finde Ein-

gang in die Sätze, welche mit der Pflegekasse verhandelt werden. Die angebotenen Plätze in 

der Einrichtung werden für die Bewohner günstiger. Man müsse bei den Verhandlungen ganz 

genau in die finanziellen Unterlagen schauen, dies werde immer schwer beziffert.  

Bei der ambulanten Pflege gebe es eine Förderung pro Vollzeitstelle. Die jährliche Förder-

summe schlage dieses Jahr mit 125.000,00 EUR im Haushalt zu Buche. Das Fördervolumen 
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reiche für zirka 62,5 VZ-Stellen von zirka 70 förderfähigen Vollzeitstellen, dies entspreche so 

um die 80 %.  

Dr. Bartsch erläutert das Fördervolumen auf die Jahre gesehen anhand einer Tabelle, siehe 

Anlage 2, die dieser Niederschrift beigefügt ist. Unabhängig von der Pflegebedarfsplanung sei 

die Förderung von Altennachmittagen, Seniorenclubs und Nachbarschaftshilfe.  

Die Investitionskostenförderung stelle ein Problem in der Erreichung des Lenkungszweckes 

dar. Ziel dieser Förderung sei, für genug Plätze in Pflegeheimen zu sorgen. Problem sei, dass 

die Pflegeheime ohnehin auf die starke Nachfrage reagieren und letztlich die Anbieter teilwei-

se in den letzten Jahren ohne diese Förderung gebaut hätten. Der bürokratische Aufwand sei 

zu hoch. Man erkennt, der Lenkungszweck werde nicht erreicht, Pflegeplätze zu schaffen. Die 

einzelnen Pflegeleistungen würden günstiger angeboten. Hierbei spiele das Einkommen der zu 

Pflegenden keine Rolle. Es gebe auch keine Steuerung in Richtung Kurzzeitpflegeplätzen, 

weil die Förderung nicht zur dauerhaften Entstehung geführt habe. Letztendlich fühlten sich 

die Leute wohl und verblieben in der Einrichtung. Heute sei es so, dass das Nadelöhr eher der 

Fachkräftemangel als die Investitionskosten sei. Fazit in Besprechung war, man könne diese 

Investitionskostenförderung vom jetzigen Stand auch weglassen.  

Für Diskussion sorgte die Förderung für ambulante Pflege. Den Grundsatz „ambulant vor sta-

tionär“, wie er im AGSG stehe, wolle man erhalten. Dies war auch Ergebnis von Besprechun-

gen, das man im Rahmen der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes überlegen 

sollte, wie man die Förderung auf neue Füße stellen könne. Eine Investitionskostenförderung 

solle nicht ersatzlos abgeschafft werden, sondern im Rahmen eines SPGK beispielsweise für 

Kurzzeitpflegeplätze oder Tagespflegeplätze ein Lenkungszweck erreicht werden. Im Be-

schlussvorschlag sei dies mit erwähnt. Man habe den Plan, die Richtlinien der Investitionskos-

tenförderung aufzuheben und den Richtlinien für ambulante Pflege anzupassen. Wichtige 

Punkte seien mehrere redaktionelle Änderungen.  

Die Investitionskostenförderung solle nicht ersatzlos abgeschafft werden, sondern ein Len-

kungszweck ins Auge gefasst werden, indem man in die Schaffung von dringend benötigten 

Kurzzeitplätzen oder in der Praxis benötigte Tagesplätze im Rahmen des SPGK investiere. 

Das heißt, die Mittel so einsetzen, dass man einen Lenkungszweck erreichen könne. Im Be-

schlussvorschlag sei dies so erwähnt. 

Man plane die Aufhebung der Investitionskostenförderrichtlinien, beziehungsweise, die Richt-

linien für die ambulante Pflege anzupassen zum 31.03.2019.  

Redaktionell gebe es einen wichtigen Punkt. Die Idee wäre, die Förderung von vollstationären 

Pflegeeinrichtungen und teilstationären Pflegeeinrichtungen aufzuheben und eine Förderung 

im Rahmen des Sozialpolitischen Gesamtkonzeptes neu zu bedenken. Das hieße aber auch, 

dass bis dahin noch Anträge gestellt werden könnten. Die Aufhebung habe noch einen sehr 

langen Nachlauf, dadurch, dass diese Mittel gebunden seien. Es würde sich mit Blick auf die 

Zukunft alles sehr lange nach hinten verschieben, wenn man jetzt nicht handle und diese 

Richtlinien aufhebe und eine Neuausrichtung zur Förderung ambulanter Pflegedienste im 

Rahmen des SPGK anzupassen würde. Handlungsbedarf sei zum jetzigen Zeitpunkt deshalb 

gegeben, weil diese jetztige Förderung einen relativ langen Nachlauf habe. Man könne gebun-

dene Mittel nicht für das SPGK heranziehen.  

Die Herausnahme der Voraussetzung einer Pflegebedarfsplanung stelle für die Verwaltung ei-

ne Erleichterung dar sowie der Bedarf an ambulanter Pflege sei ohnehin da. Die Entscheidung 

falle weg, bzw. die Entscheidung werde generell getroffen. Wenn kein Bedarf mehr da sei, 

werde die Richtlinie wieder aufgehoben. Beim Bau von Pflegeeinrichtungen sehe man über 

den Bedarf hinaus. Sozusagen ohne Förderung dient man der Bedarfsplanung nicht. Man sei 

sich hundertprozentig sicher, der Bedarf sei keine Einzelentscheidung, somit falle die Unsi-

cherheit weg.  

Die redaktionellen Änderungen seien ohne Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis. Es än-

dere sich nichts an Frau Bauers Praxis bei der Verteilung der Fördermittel.  
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Mögliche Änderungen der Richtlinie zur Förderung von ambulanten Diensten teilt Herr Dr. 

Bartsch wie folgt mit: 

 In Punkt 2.1. heißt es statt „Förderfähig sind ambulante Pflegedienste, soweit sie in der je-

weils gültigen Fassung des Bedarfsplanes als bedarfsnotwendig eingestuft sind.“ nun „För-

derfähig sind im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. tätige ambulante Pflegedienste.“ 

 Unter Punkt 3 wird das Wort „bedarfsnotwendige“ sowie unter Punkt 5 das Wort „bedarfs-

gerechter“ gestrichen. 

 Nach Punkt 3.8 wird eingefügt: „3.9 Förderfähig sind nur Pflegeleistungen, die im Land-

kreisgebiet erbracht werden. Ggf. findet eine nur anteilige Berücksichtigung des ambulan-

ten Pflegedienstes statt. 3.10 Der ambulante Pflegedienst muss die Erfüllung aller Voraus-

setzungen belegen können, ggf. insb. durch Vorlage des Versorgungsvertrages mit den 

Pflegekassen.“ 

 In Punkt 6.3.1 wird nach „38,5 Stunden“ der Textteil „und einer Jahresarbeitszeit von 

1.690 Stunden“ gestrichen. 

 Der Berechnungshinweis zu Punkt 6.3.1. wird wie folgt gefasst: „Es ist stets von der im 

Dienst üblichen wöchentlichen Arbeitszeit auszugehen. Wer das ganze Jahr über die übli-

che Wochen-Arbeitszeit geleistet hat, ist immer eine Vollzeitkraft (1,0). Bei Beschäftigten, 

die dem Unternehmen nicht das ganze Jahr angehört haben oder nur teilzeitbeschäftigt wa-

ren, wird eine Umrechnung zu "Vollbeschäftigten" vorgenommen. Bei Teilzeitkräften ist 

die vereinbarte Wochenarbeitszeit der Maßstab, die zur im jeweiligen Dienst üblichen wö-

chentlichen Arbeitszeit ins Verhältnis gesetzt wird. Für die Umrechnung von im Förder-

zeitraum nur zeitweise erfolgter Beschäftigung werden nur volle Kalendermonate der Be-

schäftigung berücksichtigt. Geringfügig Beschäftigte sind in diesem Sinne Teilzeitbeschäf-

tigte.“ 

 In Punkt 7.3 wird die Zahl 9 durch die Zahl 8 ersetzt. 

 Punkt 9 wird die folgt gefasst: „Diese Richtlinien zur Förderung ambulanter Pflegedienste 

im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. treten mit Wirkung für den Förderzeitraum Kalenderjahr 

2020 zum 01.01.2021 in Kraft. Ab 01.04.2020 tritt die bisherige Richtlinie zur Förderung 

ambulanter Pflegedienste im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. vom 30.06.2009 außer Kraft.“ 

 

Kreisrat Graf verlässt die Sitzung um 17.03 Uhr.  

 

Ein Beschlussvorschlag über die Anträge der SPD-Fraktion auf dem Gebiet der Seniorenpoli-

tik könnte in folgender Weise beschlossen werden: 

 

(1) Erstellung eines SPGK 

 

Der Kreistag beschließt eine externe Vergabe der Erstellung eines Seniorenpolitischen 

Gesamtkonzeptes i.S.d. Art. 69 AGSG mit folgenden Maßgaben: 

 

a. Den kreisangehörigen Kommunen sollen unter Berücksichtigung der Mindestanforderun-

gen an ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept möglichst wenige Vorgaben im Bereich der 

Seniorenpolitik gemacht werden. 

b. Vorhandene Arbeiten, wie bspw. das Seniorenleitbild, bisherige Bedarfsplanungen sowie 

geleistete Arbeit der Koordinatorin für das Ehrenamt sollen so weit wie möglich in das 

Konzept integriert werden. 

c. Die Bedarfsplanung im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept soll bei freiwilliger finanziel-

ler Förderung im Bereich der Seniorenpolitik nicht mehr als vor Erlass eines Bescheides zu 

prüfende Fördervoraussetzung vorkommen. 
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d. Im Prozess der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes soll möglichst die 

Weiterentwicklung der finanziellen Förderung von Angeboten im Bereich der Pflege unter-

sucht werden. 

e. Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept soll spätestens bis zum 31.12.2019 vom Kreistag 

verabschiedet werden können. 

f.  Zu diesem Zweck wird das Angebot des BASIS-Instituts, Franz-Ludwig-Str. 7a, 96047 

Bamberg (Geschäftsführer Dr. Hanspeter Buba) angenommen, für maximal 23.000 € plus 

Ust. ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept zu erstellen. Nicht in dieser Summe enthalten 

sind Sachkosten, die dem Landkreis bspw. durch die Versendung von Fragebögen an Bür-

ger entstehen. Der zusätzliche Aufwand hierfür beträgt ca. 7.500 €. 

 

(2) Aufgabenbereich eines Sozialraumkoordinators 

 

a. Die Arbeit von Frau Larsen-Lion bei der Regina GmbH soll nach Ausscheiden von Frau 

Larsen-Lion im gleichen Umfang weiter geführt werden. 

b. Die Stelle soll bei der Regina GmbH angesiedelt bleiben und im Bereich Regionalma-

nagement verankert sein. 

c. Zu diesem Zweck wird die Verwaltung beauftragt, alles in die Wege zu leiten, damit ent-

sprechende Anträge für eine finanzielle Förderung gestellt werden. 

 

(3) Investitionskostenförderung 

 

a. Der Kreistag nimmt die in der Bürgermeisterdienst- und den Fraktionsvorsitzenden-

Besprechungen erarbeiteten und besprochenen Vorschläge zur Aufhebung bzw. Änderung 

der Investitionskostenförderung zur Kenntnis. 

b. Die Vorschläge werden in der nächsten Kreistagssitzung als Tagesordnungspunkt aufge-

nommen und zur Abstimmung gestellt. 

 

Der Vorsitzende dankt Herrn Dr. Bartsch für den Vortrag. 

 

Kreisrat Lippmann dankt Herrn Dr. Bartsch für seine Ausführungen. Er führt an die SPD-

Fraktion habe sich im vergangenen Jahr sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Man ha-

be festgestellt, hier im Landkreis sei man einer der letzten Landkreise, welcher noch kein Se-

niorenpolitisches Gesamtkonzept habe. Dies sei jedoch nach den Ausführungen von 

Dr. Bartsch eine Pflichtaufgabe.  

Man habe seit 2007 das Seniorenleitbild, welches aber nur einen Baustein vom SPGK dar-

stelle. Mit der Beantragung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts wolle man einen Mei-

lenstein in der Kommunalentwicklung setzen. Man sehe die Entwicklung hier im Landkreis 

Neumarkt in der sozialen Infrastruktur noch nicht abgeschlossen. Die Seniorenarbeit etabliere 

eine der kommenden großen Zukunftsaufgaben. Die Senioren heute und in der Zukunft wer-

den nach einer guten und nachhaltigen sozialen Infrastruktur fragen und diese auch fordern.  

Vergleichsweise habe sich im Wandel und Entwicklung der Kinderbetreuung sehr viel getan. 

Einen ähnlichen Wandel wünsche man sich in der Seniorenpolitik. In der Vergangenheit wur-

de in den Gemeinden und im Landkreis der Focus auf Kinder und Jugendliche in Schulen, 

Bildung, Ganztagsbetreuung und auch Krippen gelegt. Über das Leben in drei Abschnitten be-

trachtet, habe man sich bereits viele Gedanken zum ersten und zweiten Abschnitt gemacht. 

Nun wolle man mit dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept den Focus auf das dritte Drittel 

des Lebens setzen.  

Zu den gemachten Vorschlägen wünsche man sich nur eine kleine Änderung. Man wünsche 

sich eine interne und externe Vergabe. Man erhoffe sich dadurch von einer/m zukünftigen So-

zialraumkoordinator/in, welche/r in die Erarbeitung des SPGK eingebunden sei, dass diese/r 
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nach Abschluss der Erstellung schon mit der Arbeit dieses Netzwerkes vertraut sei und die 

entstandenen Arbeiten weiterführen könne. Dieses Anliegen habe die SPD-Fraktion diskutiert.  

 

Die Kreisräte Belzl und Binder verlassen die Sitzung um 16.45 Uhr. 

 

Kreisrat Scherer pflichtet Kreisrat Lippmann bei. Seniorenarbeit sei wichtig. In der Bürger-

meisterdienstbesprechung wurde aber auch festgehalten, dass Seniorenarbeit dankenswerter 

Weise sehr intensiv in den Kommunen stattfinde. Die Kommunen hätten hervorragende Seni-

orenarbeit geleistet.  

Bisher habe man es so verstanden, dass Frau Larsen-Lion sozusagen ein Dach darüber stülpe 

und letztendlich versucht, hier zu koordinieren. Sie mache in dem einen oder anderen Bereich 

Vorschläge und versuche gemeinsam mit den Seniorenbeauftragten in den Gemeinden etwas 

nach vorne zu bringen.  

Nach den Ausführungen von Herrn Dr. Bartsch höre sich Seniorenpolitik außergewöhnlich 

kompliziert an. Seniorenpolitik müsse man gar nicht so kompliziert machen. Wenn nun schon 

dieses SPGK gesetzlich verordnet werde und man es unbedingt brauche, solle man auf Spar-

flamme kochen. Herr Dr. Bartsch habe ja auch versucht, das Ganze in der Angebotsfindung 

nach unten zu drücken.  

Wenn es unbedingt notwendig sei, könne man dem beipflichten, intern und extern zu verge-

ben.  

Förderrechtlich müsse noch geklärt werden, ob es ginge, jedoch sei man der Meinung das in 

einer Gesamtheit bei der Regina GmbH mit der dritten Stelle vorstellen. Ob der angesetzte 

Preis stimme, sei dahingestellt, evtl. müsse man dann halt nachverhandeln. In der Form, mit 

flach gehaltenem Ball, könne man das Ganze mittragen.  

Wichtig sei, die Arbeit an den Senioren unterstützen, wie in die ambulante Pflege sowie in 

die Kurzzeitpflege zu investieren und das mitzutragen. Die Wirtschaft zeige, der stationäre 

Bereich müsse nicht mehr gefördert werden. Sinnvoller sei, hierauf den Focus zu legen und 

nicht so viel Geld für Gutachten ausgeben, für vollbeschriebene Ordner. Das Geld solle bei 

den Senioren ankommen. In dieser Form könne die CSU-Fraktion den Antrag mittragen. 

 

Kreisrätin Delacroix verlässt die Sitzung um 17.16 Uhr. 

 

Kreisrätin Dorner möchte zwei Aspekte ansprechen. Zum einen finde die ganz konkrete Ar-

beit vor Ort statt. Zu Bedenken sei, dass es Projektumsetzer vor Ort brauche, nicht etwa auf 

ehrenamtlicher Basis. Für Unterstützung gebe es erfolgreiche Projekte.  

Der zweite mit einzubringende Aspekt sei, man dürfe nicht denken, wenn man nun Kinder-

plätze- und –krippen und Jugendgruppen geschaffen habe, kämen nun auch die Senioren an 

die Reihe. Vielmehr müsse man einen gesamtheitlichen Ansatz wählen.  

Der demografischen Wandel sollte eigentlich Grundlage für dieses gesamte Konzept sein. Es 

solle umsetzbar, bezahlbar und auch zukunftsfähig sein. Der demografische Wandel solle als 

wesentlicher Bestandteil in dieses Konzept mit integriert werden.  

 

Kreisrat Dr. Schlusche teilt mit, die Kreistagsfraktion B´90/Die Grünen unterstützt den An-

trag der SPD-Fraktion. Gesetzlich sei dies sowieso verankert.  

Er bedauert, dass die Fraktion leider in den Bürgermeisterdienstbesprechungen nicht dabei 

sein kann. Dadurch fehle eine gewisse Informationsquelle. Der Vorsitzende der B´90/Grünen-

Fraktion fragt an, ob da jemand dabei sein könne, um Zugang zu diesem Thema zu haben. 

Grundsätzlich fände man den Vorschlag der SPD-Fraktion richtig, die Vergabe intern und ex-

tern zu machen. Es sei ein guter Vorschlag. Wünschenswert wäre gewesen, Informationen zu 

diesem Thema früher zu bekommen und nicht nur von Herrn Dr. Bartsch in der Sitzung vor-

getragen zu bekommen. Eine Aussprache innerhalb der Fraktion war deshalb nicht möglich.  
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Kreisrat Dr. Schlusche schlägt vor, dieses Thema auf die nächste Sitzung zu vertagen, damit 

sich jede Fraktion für sich nochmal intensiv mit der Materie beschäftigen könne und dann bei 

der nächsten Sitzung eine Abstimmung zustande komme.  

 

Kreisrat Dr. Schlusche stellt einen Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung der Be-

schlussfassung über den Antrag der SPD Kreistagsfraktion auf Erstellung eines Senio-

renpolitischen Gesamtkonzeptes aufgrund von verspäteten bzw. nicht erhaltenen Unterla-

gen. 

 

Der Vorsitzende dankt den Fraktionen für Ihre Beiträge und hält den Beschluss für entschei-

dungsreif. Bei einer Vertragung würden sich die Entscheidungen sehr hinziehen. Das Gutach-

ten extern und intern zu erstellen, nehme einen gewissen Zeitraum in Anspruch um vorbereitet 

und auf den Weg gebracht zu werden. Dann müsse es noch umgesetzt werden. Auch den So-

zialraumkoordinator mit der Regina GmbH müsse man zur Ausschreibung bringen. Man solle 

versuchen, Fahrt aufzunehmen und versuchen die Sache politisch auf den Weg zu bringen. 

Eine nächste Sitzung sei erst für Anfang November anberaumt. Weiteren Informationsbedarf 

könne man gerne auch nachholen. Die Unterlagen zum Vortrag von Herrn Dr. Bartsch lasse 

man den Fraktionen zukommen. Inhaltlich könne man den Beschlussvorschlag gut nachvoll-

ziehen. Dennoch sei nun der Antrag von Kreisrat Dr. Schlusche gestellt und nun müsse auch 

darüber abgestimmt werden.  

 

Der Vorsitzende stellt fest, der Antrag der B´90/Grünen Kreistagsfraktion auf Vertagung der 

Beschlussfassung über den Antrag der SPD Kreistagsfraktion auf Erstellung eines Senio-

renpolitischen Gesamtkonzeptes wird mehrheitlich abgelehnt. 

Die Fraktion B´90/Die Grünen wolle man informationsmäßig dahingehend unterstützen, in-

dem man die entsprechenden Unterlagen zukommen lasse, fügt der Vorsitzende an. 

 

Der Vorsitzende führt weiter an, man könne nun zur Beschlussfassung des vorgelegten An-

trags und Ergänzung von der SPD Kreistagsfraktion kommen. Intern solle eine entsprechende 

Mitarbeit erfolgen.  

 

Kreisrat Kraus betont, den Bürgermeistern sei wohl bewusst, dass die Seniorenpolitik in den 

nächsten Jahren eine wahnsinnig große Herausforderung sein werde, natürlich eingebettet in 

das gesamte demografische Problem. Man sei mit den einzelnen interkommunalen Allianzen 

unterwegs. Man wisse auch um die Altersarmut in unserem Raum - mit Sicherheit. Man wer-

de sich diesen Themen natürlich stellen. Diesen modifizierten Antrag wolle man unterstützen. 

Man müsse aber bei diesem Gesamtkonzept gut überlegen, wie das Ganze strukturiert und 

aufgebaut werde, damit man das Ergebnis bewusst mit beeinflussen könne. Im Prinzip müsse 

man eine politische Zielvorstellung damit verbinden und jemanden haben, der sich nun darum 

kümmere. Mache man Konzepte für die Kinderbetreuung, für die Jugend, für Erwachsene und 

Senioren und man bekäme nur ein Landkreiskonzept, bekämen die Bereiche Süd, Ost usw. ein 

Muster, und nach diesem Muster sozusagen die Bedarfspläne, und sozusagen die Schwer-

punktstationen für die jeweilige Versorgung. Hier wolle man eine Struktur mit einer gewissen 

Flexibilität, hier mitzumachen. Als Kommunalpolitiker möchte man sagen, dass die einzelnen 

Bürgermeister und die einzelnen Gremien schon einen gewissen Spielraum behalten müssen. 

Deshalb müsse man bei der Erarbeitung des Gesamtkonzepts schon am Anfang darauf achten, 

wie die Flexibilität nach hinten raus erhalten werde. Man sehe nicht nur eine Facette Senio-

renpolitik, sondern das Gesamtbild. 

 

Auf die Frage von Kreisrätin Steinbauer-Erler nach der Ausschreibung der entsprechenden 

Stelle bzw. interner Unterstützung nebenbei, teilt der Vorsitzende mit, man wolle sich bemü-
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hen, die Nachfolge von Frau Larsen-Lion, die noch bis 31.12.2018 mitwirke, zeitnah zu re-

geln. Somit sei der Informationsfluss durch die neue Kraft mit gegeben. Es handle sich um ei-

ne Stelle bei der Regina GmbH, weil diese gefördert werde. Hier könne man über das Regio-

nalmanagement staatliche Fördergelder aufgreifen, was bisher durchaus gut funktioniert habe. 

Sonst müsse man die Stelle komplett aus Landkreismitteln bezahlen. Frau Larsen-Lion habe 

eine Werksvertrag mit 40 %.  

 

Der Vorsitzende bittet nach Ergänzung im Beschlussvorschlag zur Abstimmung: 

 

(1) Erstellung eines SPGK 

 

Der Kreistag beschließt eine externe Vergabe mit interner Unterstützung für die Erstel-

lung eines Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes i.S.d. Art. 69 AGSG mit folgenden 

Maßgaben: 

 

a. Den kreisangehörigen Kommunen sollen unter Berücksichtigung der Mindestanfor-

derungen an ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept möglichst wenige Vorgaben im 

Bereich der Seniorenpolitik gemacht werden. 

b. Vorhandene Arbeiten, wie bspw. das Seniorenleitbild, bisherige Bedarfsplanungen 

sowie geleistete Arbeit der Koordinatorin für das Ehrenamt sollen so weit wie mög-

lich in das Konzept integriert werden. 

c. Die Bedarfsplanung im Seniorenpolitischen Gesamtkonzept soll bei freiwilliger finan-

zieller Förderung im Bereich der Seniorenpolitik nicht mehr als vor Erlass eines Be-

scheides zu prüfende Fördervoraussetzung vorkommen. 

d. Im Prozess der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes soll möglichst 

die Weiterentwicklung der finanziellen Förderung von Angeboten im Bereich der 

Pflege untersucht werden. 

e. Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept soll spätestens bis zum 31.12.2019 vom Kreis-

tag verabschiedet werden können. 

f. Zu diesem Zweck wird das Angebot des BASIS-Instituts, Franz-Ludwig-Str. 7a, 

96047 Bamberg (Geschäftsführer Dr. Hanspeter Buba) angenommen, für maximal 

23.000 € plus Ust. ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept zu erstellen. Nicht in dieser 

Summe enthalten sind Sachkosten, die dem Landkreis bspw. durch die Versendung 

von Fragebögen an Bürger entstehen. Der zusätzliche Aufwand hierfür beträgt ca. 

7.500 €. 

 

(2) Aufgabenbereich eines Sozialraumkoordinators 

 

a. Die Arbeit von Frau Larsen-Lion bei der Regina GmbH soll nach Ausscheiden von 

Frau Larsen-Lion im gleichen Umfang weiter geführt werden. 

b. Die Stelle soll bei der Regina GmbH angesiedelt bleiben und im Bereich Regionalma-

nagement verankert sein und die Erstellung des Sozialpädagogischen Gesamtkon-

zepts aus für den Landkreis inhaltlich begleiten und mitgestalten. 

c. Zu diesem Zweck wird die Verwaltung beauftragt, alles in die Wege zu leiten, damit 

entsprechende Anträge für eine finanzielle Förderung gestellt werden. 

 

(3) Investitionskostenförderung 

 

a. Der Kreistag nimmt die in der Bürgermeisterdienst- und den Fraktionsvorsitzenden-

besprechungen erarbeiteten und besprochenen Vorschläge zur Aufhebung bzw. Än-

derung der Investitionskostenförderung zur Kenntnis. 
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b. Die Vorschläge werden in der nächsten Kreistagssitzung als Tagesordnungspunkt 

aufgenommen und zur Abstimmung gestellt. 

(44:0) 

Kreisrat Karl verlässt die Sitzung um 17.28 Uhr.  

Frau Bauer verlässt die Sitzung.  

6. Beschlussfassung über die Neufassung des Gesellschaftsvertrags der Regina GmbH 
___________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende führt an, die Vorberatung zu o.g. TOP fand bereits in der Kreisausschuss-

Sitzung statt. Er bittet Frau Dr. Robl die Neufassung des Gesellschaftsvertrages dennoch kurz 

zu erläutern.  

Frau Dr. Robl erläutert die Neufassung des Gesellschaftsvertrags der Regina GmbH, der die-

ser Niederschrift als Anlage 3 beigefügt ist. Die Regina GmbH wurde 1997 gegründet. Im 

Laufe der Zeit habe sich ein gewisser Änderungsbedarf ergeben. Diese Änderungen betreffen 

keine Grundstrukturen und auch nicht den Kern der Regina GmbH. Änderungen in tatsächli-

cher Hinsicht, betreffen den Sitz der Gesellschaft. Dieser sei nunmehr in Neumarkt i.d.OPf. 

Die übliche Währung von Deutsche Mark habe mittlerweile der Euro eingeholt. Es handle 

sich um Kleinigkeiten. Die wesentlichsten Änderungen im rechtlichen Sinne betreffen die Pa-

ragraphen 15 und 16. Es handle sich um spannende Themen wie Wirtschaftsplan, Jahresab-

schluss und Abschlussprüfung. Hier gehen die Änderungen auf Aspekte des Kommunalen 

Prüfungsverbandes und auf Vorgaben der Regierung der Oberpfalz zurück. Einzelheiten der 

Änderung können aus der von Frau Poll erstellten Synopse entnommen werden.  

 

Der Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. stimmt der Änderung des Gesell-

schaftsvertrags der Regina GmbH in der vorliegenden Fassung zu. 

(43:0) 

7. Jugendhilfeausschuss;  

Beschlussfassung über die Bestellung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
___________________________________________________________________________ 

Der Vorsitzende teilt mit, der Richter am Amtsgericht Neumarkt i.d.OPf., Herr Danny 

Schaller, sei ausgeschieden. Sein Wohnsitz befände sich ebenfalls nicht mehr im Landkreis 

Neumarkt i.d.OPf. Damit sei er als beratendes Mitglied ausgeschieden. Neuer Jugendrichter 

sei Herr Dr. Marcel Dumke, der als neues beratendes Mitglied vorgeschlagen worden sei. 

Herr Dr. Marcel Dumke wird ab sofort als beratendes Mitglied in den Jugendhilfeaus-

schuss berufen. 

(43:0) 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen folgen dankt der Vorsitzende für die rege Mitarbeit und 

schließt die Sitzung des Kreistages gegen 17.31 Uhr. 

 
  

Schriftführerin  Vorsitzender 

 


